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RS OGH 1975/8/28 6Ob94/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1975

Norm

ABGB §828

ABGB §839 B

ABGB §986 C6

ABGB §988

Rechtssatz

Keine Aufwertung eines vertraglich vereinbarten Benützungsentgeltes, wenn dieses Geldsummenschuld ist. Der

Umstand, daß zufolge einer nach der Benützungsvereinbarung erfolgten Änderung der Bestimmungen auf dem

Gebiete des Mietenrechtes bei freier Verfügbarkeit der vom Miteigentümer benützten Wohnung diese besser

verwertet werden könnte, begründet keinen Aufwertungsanspruch.
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